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Der EuGH hat Anfang August 2022 entschieden, dass ein 
Antrag eines in Deutschland geborenen Kindes auf inter-
nationalen Schutz nicht mit der Begründung als unzuläs-
sig abgelehnt werden darf, dass seinen Eltern bereits in 
einem anderen Mitgliedstaat internationaler Schutz zuer-
kannt worden ist.1 Das BAMF hat aufgrund dieser Ent-
scheidung seine Dienstanweisung zum Dublin-Verfahren 
angepasst.2 Asylanträge von sogenannten nachgeborenen 
Kindern sind demnach nicht mehr als unzulässig abzu-
lehnen. Das Asylverfahren ist in Deutschland durchzu-
führen, wenn die Eltern dies wünschen.

Doch nicht nur die Entscheidung ist interessant, son-
dern auch der Weg dorthin. Daher wird hier auch auf den 
Verlauf der mündlichen Verhandlung und auf die Schluss-
an trä ge des Generalanwalts eingegangen, vor allem unter 
dem Aspekt der Berücksichtigung von Kinderrechten. 
Der EuGH hat zwar im Ergebnis nicht auf Kinderrechte 
abgestellt – im migrationsrechtlichen Alltag können und 
sollten die im Verfahren angebrachten, sich darauf stüt-
zenden Argumente aber stets in die Waagschale geworfen 
werden, wenn es um Kinder und deren Rechte geht. 

1. Sachverhalt

Die tschetschenische Familie aus Russland (Eltern und 
Geschwister der Klägerin) reiste bereits im Dezem-
ber 2012 aus Polen nach Deutschland ein und beantragte 
hier im Januar 2013 Asyl. In Polen war ihnen internati-
onaler Schutz zugesprochen worden (sogenannte Aner-

* Volker Gerlo� ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht in 
Berlin.

1 EuGH, Urteil vom 1.8.2022 – C-720/20, RO gegen Deutschland – 
asyl.net: M30812, Asylmagazin 12/2022, S. 409 �.

2 BAMF, DA-Asyl, abru�ar auf asyl.net unter »Recht/Gesetzestexte/
Behördliche Mitteilungen«.

kannte). Sie verließen Polen aber nach anti-muslimischen 
Attacken, die in einem Brandanschlag auf ihre Wohnung 
gipfelten. Im Oktober 2013 wurden die Asylanträge der 
Familie in Deutschland als unzulässig zurückgewiesen.

Die Klägerin wurde im Dezember 2015 in Deutsch-
land geboren (sogenanntes nachgeborenes Kind). Auch 
ihr Asylantrag wurde als unzulässig abgelehnt. Obwohl 
die Klägerin bereits im Dezember 2015 geboren wurde, 
erging der Bescheid erst im März 2019. Gegen die Unzu-
lässigkeitsablehnung wurde Klage beim VG Cottbus er-
hoben. Da das Vorgehen bei Asylanträgen nachgeborener 
Kinder von Anerkannten umstritten war, setzte das VG 
das Verfahren aus und legte die entscheidungserhebli-
chen Fragen dem EuGH vor.3 Das Vorlageverfahren wur-
de am 14. Dezember 2021 vor der großen Kammer am 
EuGH verhandelt – da war die Klägerin schon 6 Jahre alt.

2. Die Vorlagefragen

Für den Fall, dass Asylsuchenden bereits in einem an-
deren EU-Mitgliedstaat internationaler Schutz gewährt 
wurde, ist in § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG vorgesehen, dass ihr 
Asylantrag in Deutschland unzulässig ist. Da diese Rege-
lung nur für Personen gilt, denen selbst der Schutzstatus 
zuerkannt wurde, wurde die Unzulässigkeitsablehnung 
des Asylantrags nachgeborener Kinder zum Teil mit der 
analogen Anwendung einer Vorschri� der Dublin-Ver-
ordnung begründet.4 

Art. 20 Abs. 3 der Dub lin-III-Verordnung5 regelt 
die Konstellation, dass eine Familie (beispielsweise El-
tern und minderjähriges Kind) gemeinsam aus einem 
EU-Mitgliedstaat (Primärstaat), in dem ihnen bereits 
internationaler Schutz gewährt wurde, in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat (Sekundärstaat) einreisen. Für diese 
Konstellation schreibt die Norm vor, dass die Situation 
des minderjährigen Kindes untrennbar mit der der Eltern 

3 VG Cottbus, Beschluss vom 14.12.2020 – 5 K 417/19.A – asyl.net: 
M29203.

4 Siehe hierzu Kerstin Müller, Flucht ohne Ende? Sekundärmigration 
von international Schutzberechtigten innerhalb Europas, Asylmaga-
zin 10–11/2021, S. 358–367 (361 f).

5 Verordnung Nr. 604/2013 vom 26.6.2013, Abl. L 180/31, im Folgen-
den: Dublin-III-VO.

t3://record?identifier=ksrsdb&uid=65073
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verbunden ist, soweit das dem Kindeswohl entspricht. 
Darüber hinaus gilt das Gleiche für Kinder, die im Sekun-
därstaat geboren werden, bevor das dortige Asylverfahren 
der Eltern beendet wurde. Die Konsequenz daraus ist, 
dass sowohl für die Eltern als auch für das Kind die Asyl-
anträge als unzulässig abgelehnt werden und die Abschie-
bung in den Primärstaat erfolgt. Diese Regelung betri� 
allerdings nur die Kinder von Eltern, die »Antragsteller« 
im Sinne der Dublin-Verordnung sind. Personen, denen 
bereits Schutz zugesprochen wurde, fallen nicht unter die 
Dublin-Verordnung.

Das BAMF wandte jedoch die Vorschri� auf die nach-
geborenen Kinder von Anerkannten an. In der deutschen 
Rechtsprechung wurde bei den Obergerichten überwie-
gend vertreten, dass Art. 20 Abs. 3 Dub lin-III-VO auch 
auf nachgeborene Kinder von Anerkannten analog an-
zuwenden sei.6 Das Bundesverwaltungsgericht hatte die-
se Frage o�engelassen und festgestellt, dass jedenfalls 
ein Zuständigkeitsverfahren durchzuführen sei, sodass 
Deutschland zumindest dann für das Asylverfahren des 
Kindes zuständig werde, wenn nicht fristgerecht (siehe 
Art. 21 Abs. 1 Dub lin-III-VO) ein Übernahmeersuchen 
an den vermeintlich zuständigen Staat gerichtet wurde.7 

Das VG Cottbus hatte dem EuGH daher folgende Frage 
zur Entscheidung vorgelegt: Ist die Regelung des Art. 20 
Abs. 3 Dublin-III-VO analog auch auf Konstellationen 
anwendbar, in denen das Kind im Sekundärstaat gebo-
ren wird, nachdem die Asylanträge der Eltern bereits als 
unzulässig zurückgewiesen wurden – und muss deshalb 
auch der Asylantrag des Kindes als unzulässig zurückge-
wiesen werden? 

Eine weitere Frage an den EuGH war, ob (wenn eine 
analoge Anwendung von § 20 Abs. 3 Dublin-III-VO allein 
nicht zur Unzulässigkeit des Asylantrags des nachgebore-
nen Kindes führt) eine analoge Anwendung von Art. 20 
Abs. 3 Dublin-III-VO gemeinsam mit Art. 33 Abs. 2 Bst. a 
der Asylverfahrensrichtlinie8 dazu führt, dass der Asylan-
trag des nachgeborenen Kindes als unzulässig zurückge-
wiesen werden darf, obwohl das Kind selbst keinen Schutz-
status im Primärstaat hat. Art. 33 Abs. 2 Bst. a AsylVf-RL 
besagt, dass die EU-Mitgliedstaaten einen Asylantrag nur 
dann als unzulässig betrachten können, wenn ein anderer 
EU-Mitgliedstaat internationalen Schutz gewährt hat.

6 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 14.3.2018 – A 4 S 544/18 
– asyl.net: M26115, Asylmagazin 6/2018, S. 211 f.; OVG Niedersach-
sen, Beschluss vom 26.2.2019 – 10 LA 218/18; OVG Saarland, Be-
schluss vom 29.11.2019 – 2 A 283/19; ähnlich auch: OVG Sachsen, 
Beschluss vom 5.8.2019 – 5 A 593/19. A; VGH Bayern, Beschluss vom 
22.11.2018 – 21 ZB 18.32867; a. A.: OVG Schleswig-Holstein, Be-
schluss vom 27.1.2020 – 1 LB 9/19.

7 BVerwG, Urteil vom 23.6.2020 – 1 C 37.19 – asyl.net: M28715, Asyl-
magazin 9/2020, S. 318 f.; BVerwG, Urteil vom 25.5.2021 – 1 C 2/20 
– asyl.net: M29903, Asylmagazin 10–11/2021, S. 382 �.

8 Richtlinie 2013/32/EU vom 26.6.2013, Abl. L180/60, im Folgenden: 
AsylVf-RL. 

3. Die mündliche Verhandlung vor dem EuGH

In der mündlichen Verhandlung waren neben den Rich-
ter*in nen und dem Generalanwalt Ver tre ter*in nen 
der Mitgliedstaaten Deutschland und Niederlande, der 
EU-Kommission und der Autor als Vertreter für die Klä-
gerin anwesend. 

Inhaltlich vertrat Deutschland die Position, dass Art. 20 
Abs. 3 S. 2 Dublin-III-VO anzuwenden sei. Die Klägerin 
solle also wie ihre Familie nach Polen ausreisen. Nur so 
sei die Familieneinheit zu wahren, was das Beste für die 
minderjährige Klägerin sei. Die Niederlande schlugen da-
gegen vor, dass Art. 33 Abs. 2 Bst. a Verfahrens-RL analog 
anzuwenden sei. Auch hier wäre das Ergebnis, dass die 
minderjährige Klägerin ihrer Familie nach Polen zu fol-
gen hätte und auch hier sollte das Kindeswohl durch die 
Familieneinheit ausreichend berücksichtigt sein.

Die EU-Kommission schlug eine weitere Lösung vor: 
Die Zuständigkeitsbestimmung in Art. 9 Dublin-III-VO, 
wonach der Staat zuständig ist, in dem einem Familien-
mitglied bereits internationaler Schutz gewährt wurde, sei 
so auszulegen, dass Deutschland ein Übernahmeersuchen 
an Polen zu stellen hatte. Mit Details müsse man sich aber 
nicht (mehr) befassen, da zumindest alle denkbaren Fris-
ten für ein solches Übernahmeverfahren abgelaufen sei-
en und im Ergebnis ein Asylverfahren für die Klägerin in 
Deutschland durchzuführen sei.

Der Autor stellte als Vertreter der Klägerin demgegen-
über die Kinderrechte in den Mittelpunkt und vertrat, dass 
Deutschland ein Asylverfahren für die Klägerin durchzu-
führen habe und bei Schutzzuerkennung die Familie der 
Klägerin ein Aufenthaltsrecht von ihr ableiten könne.

Hier sollen nur einige der wesentlichen Punkte wieder-
gegeben werden, die dem EuGH vorgetragen wurden:

•	 Die Erwägung, dass nur die gemeinsame Abschie-
bung der Klägerin mit ihrer Familie nach Polen das 
Kindeswohl schützen könnte, kann nicht überzeu-
gen. Wenn das Wohl des Kindes dem Schicksal sei-
ner Familienangehörigen untergeordnet wird, dann 
würde die Klägerin selbst nicht als eigenständige 
Person angesehen, sondern nur als unselbstständi-
ger Anhang ihrer Familie. Die Klägerin selbst hat 
jedoch keinen Anlass, nach Polen auszureisen. Sie 
ist in Deutschland geboren und möchte hier auf-
wachsen und leben. Dies entspricht dem, was für 
ihre Entwicklung zuträglich ist und daher auch dem 
Kindeswohl dient, welches in dieser Konstellation 
nicht notwendigerweise mit der Wahrung der Fami-
lieneinheit gleichläu�. Für diese Sichtweise spricht 
auch, dass selbst die Dublin-III-VO zwischen der 
Wahrung der Familieneinheit und dem Kindeswohl 
di�erenziert.9

9 Erwägungsgrund 16 Dublin-III-VO und Art. 6 Abs. 3 Bst. a und b 
Dublin-III-VO.
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•	 Das Kindeswohl ist nach Art. 24 Abs. 2 der Grund-
rechtecharta der EU10 bei allen staatlichen Maßnah-
men vorrangig zu berücksichtigen.11 Dies soll vor al-
lem den staatlichen Schutz- und Fürsorgeau�rag für 
das Wohlergehen des Kindes aus Art. 24 Abs. 1 S. 1 
GR-Charta konkretisieren. Wenn aber die zwangs-
weise Umsiedlung – wie generell in solchen Fällen 
und hier im Speziellen – die Entwicklung des Kindes 
und damit sein Wohlergehen stark gefährdet, dann 
muss die Umsiedlung unterbleiben.

•	 Aus Art. 2 Abs. 2 der UN-Kinderrechtskonvention12 
ergibt sich zudem, dass staatliche Stellen jede Dis-
kriminierung eines Kindes wegen des Status der El-
tern zu vermeiden haben. Auch hier muss anerkannt 
werden, dass die bloße Wahrung der Einheit der 
Familie nicht ausreichend sein kann, um die Rechte 
des Kindes zu wahren. Natürlich ist die Familienein-
heit für die Klägerin wichtig, aber alles spricht dafür, 
dass diese Familieneinheit in Deutschland ermög-
licht werden muss, um die Kinderrechte der Kläge-
rin zu wahren.

•	 Die Klägerin hat erstmalig in Deutschland für sich 
einen Asylantrag gestellt. Daher ergibt sich auch aus 
Art. 22 UN-KRK, dass Deutschland alles zu tun hat, 
um der Klägerin in Deutschland ein umfassendes 
und faires Asylverfahren zu gewähren. Diese P�icht 
besteht unabhängig davon, ob das Kind von seinen 
Eltern begleitet wird. Damit scheidet eine Zurück-
weisung eines Erstantrages eines Kindes auf Gewäh-
rung von internationalem Schutz als unzulässig aus.

•	 Selbst bei der direkten Anwendung von Art. 20 
Abs. 3 der Dub lin-III-VO kann das Wohl des (mit-
einreisenden) Kindes dazu führen, dass die Norm 
eben nicht anzuwenden ist. Denn der Wortlaut der 
Norm besagt, dass die Norm nur dann anzuwen-
den ist, »soweit dies dem Wohl des Minderjährigen 
dient«. Auch das spricht dafür, dass der Verord-
nungsgeber die besondere Schutzbedür�igkeit von 
Kindern erkannt hat und auch die Durchbrechung 
des Grundsatzes der einheitlichen Zuständigkeit für 
Familienangehörige in Kauf nimmt, wenn dadurch 
eine Gefährdung des Kindeswohls vermieden wer-
den kann. 

Die Vertretung Deutschlands beim Gerichtshof stellte in 
ihrer Argumentation ganz maßgeblich auf die Formulie-
rung in Art. 20 Abs. 3 S. 1 Dub lin-III-VO ab, wonach die 
Situation eines miteinreisenden Kindes »untrennbar mit 

10 Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/02) 
vom 30.3.2010, Abl. C83/389, im Folgenden: GR-Charta.

11 Siehe auch: Erwägungsgründe 13, 16, 24 und Art. 6 Dublin-III-VO 
i. V. m. der UN-Kinderrechtskonvention.

12 Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989, im Fol-
genden: UN-KRK; vgl. den Erwägungsgrund 13 der Dublin-III-VO, 
in dem die Beachtung der UN-KRK ausdrücklich verlangt wird.

der Situation seiner Familienangehörigen verbunden« ist. 
Nicht zum Tragen kam bei dieser Argumentation aller-
dings, dass auch das Kind die Person sein kann, deren Si-
tuation maßgeblich für die Situation der gesamten Familie 
ist.

Die anwesenden Verfahrensbeteiligten wurden vom 
Gerichtshof recht intensiv befragt. Dabei äußerten Rich-
ter*in nen und der Generalanwalt vor allem deutliches 
Unverständnis darüber, wie es sein kann, dass die Kläge-
rin bereits 6 Jahre alt ist und die Frage der Zuständigkeit 
für ihr Asylverfahren in Deutschland immer noch nicht 
geklärt ist. Sämtliche Fristen für Überstellungen der Klä-
gerin von Deutschland nach Polen seien längst verstri-
chen.13 Es wurde ersichtlich, dass die Rich ter*in nen der 
Au�assung sind, dass das VG Cottbus der Klage hätte 
stattgeben müssen statt das Verfahren dem EuGH vorzu-
legen. Dennoch wurde die Wichtigkeit der Vorlagefragen 
für die Praxis erkannt, sodass über alle Fragen (trotz Irre-
levanz für den vorgelegten Einzelfall) entschieden wurde.

4. Die Schlussanträge des Generalanwalts

Am 24. März 2022 stellte der Generalanwalt beim EuGH, 
Jean Richard De La Tour, seine Schlussanträge und be-
gründete diese.14 Im Ergebnis schlug er einen Verfahrens-
weg vor, der sich am Wohl des Kindes als Leitgedanke 
orientiert und zur Folge hätte, dass ein Asylantrag eines 
Kindes nicht mit der Begründung als unzulässig abge-
lehnt werden darf, dass seinen Eltern bereits in einem 
anderen Mitgliedstaat internationaler Schutz zuerkannt 
worden ist.

Die vorgeschlagenen Analogien zu Regelungen der 
Dub lin-III-VO oder der AsylVf-RL, wonach Asylanträge 
von nachgeborenen Kindern grundsätzlich als unzulässig 
abgelehnt werden dür�en, verwir� der Generalanwalt, da 
unter anderem schon keine ausreichende Vergleichbarkeit 
der Situation von nachgeborenen Kindern mit miteinrei-
senden Kindern bestünde. Für Art. 20 Abs. 3 S. 2 Dub-
lin-III-VO ist dabei zu beachten, dass diese Norm zwar 
von nachgeborenen Kindern spricht, auf die die Regeln 
für miteinreisende Kinder anzuwenden sind – das gilt 
aber nur so lange, bis die Asylanträge der Eltern beschie-
den wurden. Hier geht es also um die Vergleichbarkeit 
von Kindern, die vor Abschluss der elterlichen Asylver-
fahren geboren wurden, mit Kindern, die erst nach Ab-
schluss des elterlichen Asylverfahrens geboren wurden. 
Diese Vergleichbarkeit verneint der Generalanwalt.

Schließlich stellt der Generalanwalt fest, dass es in 
Art. 3 Abs. 2 Dub lin-III-VO eine klare Regelung gibt: 

13 Vgl. auch: Schlussanträge des Generalanwalts vom 24.3.2022, Rn. 21, 
abru�ar unter der Nr. der Rechtssache (C-720/20) mithilfe des Such-
formulars auf curia.europa.eu/juris/recherche.jsf.

14 Ebenda.
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»Lässt sich anhand der Kriterien [in Kapitel III] die-
ser Verordnung der zuständige Mitgliedstaat nicht 
bestimmen, so ist der erste Mitgliedstaat, in dem der 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, für 
dessen Prüfung zuständig.« 

Die Anwendung dieses Grundsatzes erlaube es hier, die 
vorrangige Berücksichtigung des Wohls des Kindes nach 
Art. 24 Abs. 2 GR-Charta sicherzustellen, da dieser Mit-
gliedstaat auch der Staat ist, in dessen Hoheitsgebiet das 
Kind geboren wurde und in dem es sich zusammen mit 
seinen Familienangehörigen au�ält.15 

Auch auf die Einhaltung der Kindeswohlregelung in 
Art. 6 Abs. 1 und 3 Dub lin-III-VO wird Bezug genom-
men. Der jeweilige Mitgliedstaat muss laut Generalanwalt 
also unter Beachtung des Kindeswohls ermitteln, in wel-
chem Staat der Asylantrag des Kindes am besten geprü� 
werden kann. 

»Dabei gehören die körperliche Anwesenheit dieses 
Kindes im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem 
es geboren wurde und seinen Antrag gestellt hat, die 
Dauer, die Regelmäßigkeit, die Umstände sowie die 
Gründe für seinen Aufenthalt zusammen mit seiner 
Familie im Hoheitsgebiet dieses Staates zu den Fak-
toren, denen die zuständigen nationalen Behörden 
Rechnung tragen müssen, um das Wohl des Kindes 
zu beurteilen«.16

Der Generalanwalt stellte klar, dass sehr genau geprü� 
werden müsse, ob die Weiterwanderung missbräuchlich 
erfolgt oder ob sie eine gut begründbare und nachvoll-
ziehbare Entscheidung darstellt.17 Aus den Ausführungen 
des Generalanwalts ergibt sich also, dass im vorliegen-
den Fall die Beweggründe der Familie, Polen zu verlas-
sen, nicht ignoriert werden dur�en, wie es aber durch das 
BAMF und das VG Cottbus der Fall war. Daher wäre zu 
beachten, dass die Familie vor konkreten Anfeindungen 
in Polen »ge�üchtet« ist und es somit kaum dem Wohl 
des Kindes entsprechen kann, in dieses Umfeld zurück-
kehren zu müssen. Im Vorlagefall müsse also ausschlag-
gebend sein, dass die Klägerin in Deutschland geboren 
wurde, sich nach wie vor gemeinsam mit ihrer Familie in 
Deutschland au�ält und es bereits ein soziales Umfeld in 
Deutschland gibt. Ein Herausreißen der Klägerin aus die-
sem sozialen Umfeld stehe erkennbar der Wahrung des 
Kindeswohls entgegen.18

Im Ergebnis muss Deutschland dann auch die Zustän-
digkeit für die Asylverfahren der gesamten Familie über-
nehmen, wobei angesichts des bereits bestehenden inter-

15 Ebenda, Rn. 66.
16 Ebenda, Rn. 67–68.
17 Ebenda, Rn. 69–70.
18 Ebenda, Rn. 71.

nationalen Schutzes in Polen dieser internationale Schutz 
von Deutschland zu übernehmen wäre.19

5. Das Urteil des EuGH

Das EuGH-Urteil »RO gg. Deutschland«                 

Leitsätze der Redaktion:
1. Art. 20 Abs. 3 Dublin-III-VO, wonach nachge-

borene Kinder im Rahmen des Dublin-Verfahrens 
so zu behandeln sind wie ihre Familienangehöri-
gen, ist nicht anwendbar, wenn den Familienange-
hörigen in einem anderen Mitgliedstaat internati-
onaler Schutz zuerkannt wurde. Denn Anerkannte 
fallen nicht in den Anwendungsbereich der Dub-
lin-III-VO. Eine analoge Anwendung des Art. 20 
Abs. 3 Dublin-III-VO scheidet aus, weil dies dazu 
führen könnte, dass gegen die minderjährige Per-
son eine Überstellungsentscheidung ergeht, ohne 
dass die Verfahrensgarantien der Dub lin-III-VO 
zur Anwendung kämen.

2. Eine Ablehnung als unzulässig gemäß Art. 33 
Abs. 2 Bst. a AsylVf-RL wegen der Zuerkennung 
internationalen Schutzes in einem anderen Mit-
gliedstaat ist nur dann möglich, wenn die betrof-
fene Person selbst in einem anderen Mitgliedstaat 
einen Schutzstatus erhalten hat. Diese Regelung ist 
auf nachgeborene Kinder nicht analog anwendbar, 
weil die Unzulässigkeitsgründe der AsylVf-RL eng 
auszulegen sind und nicht auf Situationen ange-
wendet werden dürfen, die nicht dem Wortlaut 
der Richtlinie entsprechen.

Im Ergebnis folgt das Urteil den Schlussanträgen des Ge-
neralanwalts. Allerdings beschränkt sich der EuGH auf 
Ausführungen zu den im Verfahren vorgeschlagenen 
Analogien. 

Die entsprechende Anwendung von Art. 20 Abs. 3 Dub-
lin-III-VO wird abgelehnt und in der Konsequenz kann 
nach der Verordnung kein zuständiger Mitgliedstaat be-
stimmt werden, sodass nach Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO 
Deutschland als der Staat zuständig wird, in dem erstmals 
der Asylantrag der Klägerin gestellt wurde.20 

Der EuGH betont, dass durch die analoge Anwendung 
von Art. 20 Abs. 3 S.2 Dublin-III-VO ein Zuständigkeits-
verfahren entfallen würde. Dadurch müsste im Vorlagefall 
Deutschland nicht bei Polen um Übernahme ersuchen, 
was zum einen die Ersuchensfristen aushebeln würde und 
zum anderen dazu führen würde, dass Polen die Zustän-

19 Ebenda, Rn. 73–76.
20 EuGH, Urteil RO gg. Deutschland, a. a. O. (Fn. 1), Rn. 44.

Volker Gerloff: Zum EuGH-Urteil zu nachgeborenen Kindern von Anerkannten
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digkeitsentscheidung Deutschlands ohne eigene Beteili-
gung akzeptieren müsste.21

Eine Auslegung des Art. 9 Dub lin-III-VO dahin, dass 
die Unzulässigkeitsablehnung des Asylantrags des nach-
geborenen Kindes zulässig sei, lehnt der EuGH ebenfalls 
ab. Art. 9 Dub lin-III-VO regelt zwar die Situation, dass 
die Asylverfahren der Familienangehörigen des Kindes 
bereits abgeschlossen sind – die Norm verlangt aber auch, 
dass der ausdrückliche Wunsch geäußert wird, in den 
Staat umzusiedeln, in dem für die Familienangehörigen 
bereits Aufenthaltsstatus bestehen. Auf den Vorlagefall 
übertragen dur�e also keine Zuständigkeitsentscheidung 
von Deutschland für Polen getro�en werden, ohne dass 
dies dem ausdrücklichen Willen des Kindes und seiner 
Familie entspräche.22

Eine analoge Anwendung von Art. 33 Abs. 2 Bst. a 
AsylVf-RL wird ebenfalls abgelehnt. Diese Norm ist laut 
EuGH eng auszulegen und darf nicht auf Sachverhalte 
angewendet werden, die den Tatbestand der Norm nicht 
erfüllen.

6. Fazit

Das EuGH-Urteil klärt die Frage der Zuständigkeit für das 
Asylverfahren von nachgeborenen Kindern von Schutz-
berechtigten nach der Weiter�ucht in einen anderen Mit-
gliedstaat endgültig. Leider geht das Urteil aufgrund der 
sehr nüchternen Lösung, dass Analogien ausscheiden und 
somit Art. 3 Abs. 2 Dub lin-III-VO zum Tragen kommt, 
nicht auf die Erwägungen des Generalanwaltes zu den 
Kinderrechten ein. Nach der Lösung des EuGH kommt es 
auch nicht darauf an, warum die Eltern des Kindes in ein 
anderes europäisches Land weitergezogen sind. Dennoch 
kann und sollte versucht werden, den Gedanken des Ge-
neralanwalts in geeigneten Verfahren nutzbar zu machen, 
dass Sekundärmigration nicht in jedem Fall zwingend 
verhindert oder rückgängig gemacht werden muss. Zu 
vermeidende Sekundärmigration läge dann nur in Fällen 
des Rechtsmissbrauchs vor – bei nachvollziehbaren Grün-
den läge dagegen eine zu tolerierende Weiter�ucht vor.

Dass der EuGH die Argumente des Generalanwalts und 
dessen überzeugende Ausführungen zum Kindeswohl 
und zur Weiter�ucht nicht übernommen hat, bedeutet 
nicht, dass er diese verworfen hätte. Der Gerichtshof ist 
vielmehr nicht auf diese Erwägungen eingegangen, weil er 
sich in seiner Entscheidung auf eine andere Argumentati-
onslinie gestützt hat. In der Praxis können und sollten die 
Erwägungen des Generalanwaltes zu den Kinderrechten 
daher weiterhin nutzbar gemacht werden. Sie zeigen auf, 
wie der Kinderrechtskonvention ganz praktisch Geltung 
verscha� werden kann.

21 Ebenda, Rn. 38.
22 Ebenda, Rn. 39 �.
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I. Einleitung und Hintergrund 

Wenn Menschen über Italien nach Deutschland �iehen, 
droht ihnen hier regelmäßig die Ablehnung ihrer Asyl-
anträge als unzulässig und die Abschiebung nach Italien. 
Denn entweder erachtet das BAMF Italien nach der Dub-
lin-III-VO für zuständig oder lehnt den Asylantrag ab, 
weil dort bereits internationaler Schutz zuerkannt worden 
ist. Wie Verwaltungsgerichte diese Unzulässigkeits- und 
Ausreiseentscheidungen im Hinblick auf Italien beurtei-
len, untersucht die folgende Rechtsprechungsübersicht. 
Dabei werden sowohl gerichtliche Entscheidungen in 
Dublin-Verfahren als auch Entscheidungen im Hinblick 
auf sogenannte Anerkannte dargestellt. Innerhalb der je-
weiligen Fallgruppen wird danach di�erenziert, ob es sich 
bei den Betro�enen um vulnerable – oder auch: beson-
ders schutzbedür�ige – Personen handelt oder nicht. Ei-
nen Schwerpunkt stellt die zuletzt ergangene obergericht-
liche Rechtsprechung dar. 

II. Entscheidungen im Dublin-Verfahren

Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG i. V. m. § 34a Abs. 1 S. 1 
AsylG wird ein Asylantrag als unzulässig abgelehnt und 
die Abschiebung in einen Dublin-Mitgliedstaat (hier: 
Italien) angeordnet, wenn sich aus der Dublin-III-VO 
ergibt, dass die dortigen Behörden für die Prüfung des 
Asylverfahrens zuständig sind und sie der (Rück-) Über-
nahme nicht widersprechen. Große Teile der Rechtspre-
chung gingen nach der 2014 ergangenen Tarakhel-Ent-
scheidung des EGMR1 davon aus, dass alleinstehende und 

1 EGMR, Urteil vom 4.11.2014 – 29217/12 Tarakhel gg. die Schweiz 
(Asylmagazin 12/2014, S. 424 f.) – asyl.net: M22411, demnach durf-
te eine Familie mit Kleinkindern nur bei einer konkret-individuellen 
Zusicherung italienischer Behörden, dass sie eine ihren Schutzbedar-
fen entsprechende Unterbringung und Versorgung erhalten werden, 
nach Italien abgeschoben werden.
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